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Kapitel III 
 

Organisation und Finanzierung der Entsorgung von 
öl- und fetthaltigen Schiffsbetriebsabfällen 

 
 
 
 
Artikel 3.01 
Begriffsbestimmungen 
 
 
Im Sinne dieses Kapitels bedeutet der Ausdruck  
 
a. „Schiffsbetreiber“ diejenige natürliche oder juristische Person, die die laufenden Ausgaben im 
Zusammenhang mit dem Schiffsbetrieb, insbesondere für den Kauf des verwendeten Kraftstoffs trägt, 
ersatzweise der Schiffseigner; 
 
b. „SPE-CDNI“ elektronisches Zahlungssystem, das Konten (ECO-Konten), Magnetkarten (ECO-
Karten) und mobile elektronische Terminals umfasst. 
 
 
Artikel 3.02 
Innerstaatliche Institution 
 
 
Die innerstaatliche Institution erhebt die Entsorgungsgebühr und legt der internationalen Ausgleichs- 
und Koordinierungsstelle Vorschläge zur Festlegung des innerstaatlich erforderlichen Netzes der 
Annahmestellen vor. Sie hat ferner insbesondere die Aufgabe, nach einem international einheitlichen 
Muster regelmäßig die Mengen der entsorgten öl- und fetthaltigen Schiffsbetriebsabfälle und die 
Summe der erhobenen Entsorgungsgebühren zu erfassen. Die innerstaatliche Institution oder die 
zuständige Behörde überwacht die Kosten der Entsorgung. Die innerstaatliche Institution ist in der 
internationalen Ausgleichs- und Koordinierungsstelle vertreten und hat insbesondere die von dieser 
Stelle festgestellten vorläufigen und endgültigen Finanzausgleichsbeträge zum festgesetzten 
Zeitpunkt an andere innerstaatliche Institutionen zu erbringen. 
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Artikel 3.03 
Erhebung der Entsorgungsgebühr  
 
1. Die Entsorgungsgebühr beträgt 7,5 Euro (zuzüglich MWSt) pro 1000 l gelieferten Gasöls. Das 
Volumen des verkauften Gasöls entspricht dem Volumen bei 15°C. 

2. Schuldner der Entsorgungsgebühr ist der Schiffsbetreiber.  

3. Die Entsorgungsgebühr wird beim Bunkern fällig. Sie muss als Transaktionssumme proportional zur 
gelieferten Gasölmenge sein. 

4. Die Entsorgungsgebühr wird über das SPE-CDNI entrichtet. Das SPE-CDNI wird von den 
innerstaatlichen Institutionen betrieben. 

5. Das Verfahren zur Entrichtung der Entsorgungsgebühr mittels SPE-CDNI beruht auf dem 
Grundsatz der Zahlung eines angemessenen Betrages durch den Schiffsbetreiber an eine 
innerstaatliche Institution, mit der die künftig geschuldeten Entsorgungsgebühren beglichen werden. 
Das Verfahren umfasst folgende Bestandteile: 

a) die Eröffnung eines ECO-Kontos durch den Schiffsbetreiber oder seinen Beauftragten bei 
der innerstaatlichen Institution seiner Wahl; 

b) die Ausstellung einer oder mehrerer ECO-Karten, die zu dem an der Gebührentransaktion 
beteiligten ECO-Konto Zugang geben, durch diese innerstaatliche Institution; 

c) die Überweisung eines ausreichenden Betrages durch den Schiffsbetreiber oder seinen 
Beauftragten zugunsten des betreffenden ECO-Kontos auf das Bankkonto der betreffenden 
innerstaatlichen Institution zur Zahlung der Entsorgungsgebühr;  

d) die Abbuchung der Entsorgungsgebühr vom betreffenden ECO-Konto beim Bunkern mittels 
ECO-Karte und die Abwicklung der Transaktion über ein mobiles elektronisches Terminal 
durch die Bunkerstelle. Hierfür händigt der Schiffsführer der Bunkerstelle während des 
Bunkervorgangs die ECO-Karte aus. 

6. Abweichend von Absatz 4 erfolgt die Entrichtung der Entsorgungsgebühr durch den Schiffsbetreiber 
in den folgenden Fällen im Wege eines schriftlichen Verfahrens: 

a) das SPE-CDNI ist defekt oder außer Betrieb; 
b) der Schiffsführer legt keine ECO-Karte vor oder die vorgelegte ECO-Karte ist ungültig; 
c) das Guthaben auf dem ECO-Konto ist nicht ausreichend. 

7. In den unter Absatz 6 genannten Fällen übermittelt die Bunkerstelle der innerstaatlichen Institution 
des Landes, in dem das Bunkern stattgefunden hat, innerhalb eines Zeitraums von nicht mehr als 
sieben Kalendertagen die Angaben, die für die Entrichtung der Entsorgungsgebühr in Bezug auf die 
entsprechende Lieferung von Gasöl erforderlich sind. Die innerstaatliche Institution trifft die 
erforderlichen Maßnahmen für die Erhebung der geschuldeten Gebühren. Gegebenenfalls kann sie 
den Vorgang einer der anderen nationalen Institutionen übergeben. 

8. Für Transaktionen, die unter Absatz 6 Buchstabe b) und c) fallen, hat der Schiffsbetreiber an die 
innerstaatliche Institution des Landes, in dem das Bunkern stattgefunden hat, Verwaltungsgebühren 
zu entrichten; die Höhe dieser Gebühren wird von der Internationalen Ausgleichs- und 
Koordinierungsstelle für alle Vertragsparteien einheitlich festgelegt. 
9. Eine innerstaatliche Institution kann in Einzelfällen, in denen die Anwendung des Verfahrens laut 
Absatz 4 und 5 im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit der Entrichtung aus Sicht dieser innerstaatlichen 
Institution nicht angemessen ist, einzelne Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Lieferung von Gasöl 
und die Entrichtung der Entsorgungsgebühr treffen. Diese Ausnahmeregelungen, die der 
Internationalen Ausgleichs- und Koordinierungsstelle bekannt zu machen sind, müssen den sonstigen 
Bestimmungen dieses Kapitels entsprechen.  

10. Die Einzelheiten der in diesem Artikel genannten Verfahren sind nach Abstimmung in der 
internationalen Ausgleichs- und Koordinierungsstelle innerstaatlich festzulegen. 
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Artikel 3.04 
Kontrolle der Erhebung der Entsorgungsgebühr und 
der Kosten der Annahme und Entsorgung 
 
 
1. Bei jedem Bezug von Gasöl ist durch die Bunkerstelle ein Bezugsnachweis für Gasöl auszufertigen. 
Dieser soll mindestens die folgenden Angaben enthalten: Name des Fahrzeugs, einheitliche 
europäische Schiffsnummer oder eine andere Angabe zur eindeutigen Identifizierung des Fahrzeugs, 
Name des Schiffsbetreibers oder des Schiffsführers, bezogene/abgegebene Gasölmenge (in Liter 
entsprechend dem Volumen bei 15°C, auf den nächsten vollen Liter gerundet), Ort und Datum, 
Unterschrift des Schiffsführers und der Bunkerstelle.  
 
2. Die vom SPE-CDNI für die Gebührentransaktion ausgegebene Quittung ist dem Bezugsnachweis 
beizufügen. Eine Kopie des Bezugsnachweises und der Quittung erhält der Schiffsführer, der sie 
mindestens zwölf Monate an Bord aufzubewahren hat. Eine weitere Ausfertigung des 
Bezugsnachweises und der Quittung verbleibt mindestens zwölf Monate bei der Bunkerstelle.  
 
3. Bei Anwendung des schriftlichen Verfahrens nach Artikel 3.03 Absatz 6 vermerkt die Bunkerstelle 
auf dem Bezugsnachweis, dass der Schiffsbetreiber die Entsorgungsgebühr nicht entrichtet hat. 
 
4. Die Übereinstimmung zwischen den von den Fahrzeugen bezogenen Gasölmengen und der 
Summe der entrichteten Entsorgungsgebühren wird durch die innerstaatliche Institution oder durch die 
zuständige Behörde anhand der von den Bunkerstellen vorzulegenden Bezugsnachweise für Gasöl 
kontrolliert. 
 
5. Die zuständige Behörde kann an Bord der Fahrzeuge die Entrichtung der Entsorgungsgebühr sowie 
die entsorgten Mengen der öl- und fetthaltigen Schiffsbetriebsabfälle, insbesondere durch Vergleich 
der in den geeigneten Borddokumenten eingetragenen Fahrten mit den im Bezugsnachweis für Gasöl 
enthaltenen Angaben kontrollieren. 
 
6. Die innerstaatliche Institution oder die zuständige Behörde kann bei den Annahmestellen die 
Angaben über die entsorgten Mengen sowie die Kosten der Entsorgung anhand der geeigneten 
Dokumente kontrollieren. 
 
7. Die innerstaatliche Institution oder die zuständige Behörde kann bei den Bunkerstellen die Angaben 
über die an gebührenpflichtige Schiffe gelieferten Mengen an Gasöl kontrollieren. 
 
8. Die Einzelheiten der in diesem Artikel genannten Verfahren sind nach Abstimmung in der 
internationalen Ausgleichs- und Koordinierungsstelle innerstaatlich festzulegen. 
 
 
 
 


